
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fa. Sarris 
§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich 
(1) Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärti-
gen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unterneh-
mern. Unternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind na-
türliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Per-
sonengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung ge-
treten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 
(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei 
Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer 
Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
§ 2 Vertragsschluss, Auftragserteilung 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Ände-
rungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Ge-
wicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 
Wir sind berechtigt, Unteraufträge zu erteilen. 
(2) Mit der Bestellung einer Ware /eines Werkes erklärt 
der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben / den 
Auftrag erteilen zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der 
Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei 
Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme 
kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der 
Ware / Übergabe des Werkes an den Kunden erklärt wer-
den. Im Auftragsschreiben oder in einem Bestätigungs-
schreiben werden die zu erbringenden Leistungen be-
zeichnet und der voraussichtliche Fertigstellungstermin  
angegeben. Der Kunde erhält eine Durchschrift des Auf-
tragscheins. Preisangaben im Auftragschein können auch 
durch Verweisung auf die bei uns ausliegenden Preis- und 
Arbeitskataloge hinsichtlich der in Frage kommenden Po-
sitionen erfolgen.  
(3) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der 
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unse-
re Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlie-
ferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei 
Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit 
unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtver-
fügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Ge-
genleistung wird unverzüglich zurückerstattet.  
(4) An Informationen, insbesondere Abbildungen, Zeich-
nungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen, die an 
Kunden oder Lieferanten weitergegeben werden, behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbe-
sondere für solche schriftlichen Unterlagen und Informa-
tionen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind; vor ihrer 
Weitergabe bedarf der Kunde/Lieferant unserer aus-
drücklichen schriftlichen Zustimmung. 
§ 3 Kosten(vor)anschlag, Vorarbeiten 
(1) Wünscht der Kunde eine verbindliche Preisangabe, 
bedarf es eines schriftlichen Kostenvoranschlages; in die-
sem sind die Arbeiten und die zur Herstellung des Wer-
kes erforderlichen Stoffe im Einzelnen aufzuführen und 
mit dem jeweiligen Preis zu versehen. Wir sind an diesen 
Kostenvoranschlag bis zum Ablauf von 4 Wochen nach 
seiner Abgabe gebunden. 
(2) Kostenvoranschläge sind auf Grund Vereinbarung 
kostenpflichtig.  
(3) Vorarbeiten wie die Erstellung von Leistungs-
verzeichnissen, Projektierungsunterlagen, Plänen, Zeich-
nungen und Modellen, die vom Kunden angefordert wer-
den, sind ebenfalls auf Grund Vereinbarung vergütungs-
pflichtig. 
(4) Wird auf Grund des Kostenvoranschlages ein Auftrag 
erteilt, werden etwaige Kosten für den Kostenvoranschlag 
und die Kosten etwaiger Vorarbeiten mit der Auftrags-
rechnung verrechnet. Der Gesamtpreis kann bei der Be-
rechnung des Auftrages nur mit Zustimmung des Kunden 
überschritten werden. 
§ 4 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller aus der Ge-
schäftsverbindung gegenüber dem Kunden entstandenen 
oder noch entstehenden Forderungen - gleich welcher Art 
und welchen Rechtsgrundes - behalten wir uns das Eigen-
tum an den gelieferten Waren und Leistungen vor. Im Fal-
le eines vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, insbe-
sondere Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, unsere ge-
setzlichen Rechte auszuüben und die Ware zurückzuneh-
men. Nach Rücknahme der Ware kann diese verwertet 
und der Erlös auf die Verbindlichkeiten des Kunden ange-
rechnet werden. 

(2) Im Falle einer Verarbeitung oder Verbindung der 
Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Sa-
chen erwerben wir ein Miteigentum an den neuen Sachen 
im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu 
dem des anderen fremden Materials. Der Kunde verwahrt 
die neue Sache unentgeltlich für uns auf. Der Kunde tritt 
schon jetzt seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an 
dem vermischten Bestand oder dem neuen Gegenstand an 
uns ab.  
(3) Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsge-
mäßen Geschäftsbetrieb verarbeiten und veräußern, so-
lange er nicht in Zahlungsverzug ist. Außergewöhnliche 
Verfügungen wie Verpfändung, Sicherungsübereignung 
und jegliche Abtretung sind unzulässig. 
(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat 
uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichti-
gen. Für den Fall einer Klage nach § 771 ZPO hat uns der 
Kunde die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu 
erstatten, soweit diese von Dritten nicht erstattet werden.  
(5) Die sich aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund (Versicherung / unerlaubte Handlung) be-
züglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen 
tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber an uns ab. 
Der Kunde wird widerruflich ermächtigt, die an uns abge-
tretenen Forderungen in eigenem Namen einzuziehen. Die 
Einzugsermächtigung wird nur dann widerrufen, wenn 
sich der Kunde in Zahlungsverzug befindet, ein Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wurde oder 
eine Zahlungseinstellung vorliegt. Auf Verlangen hat der 
Kunde seinen Vertragspartner von der Abtretung schrift-
lich zu benachrichtigen, uns alle Auskünfte zu erteilen, 
Unterlagen vorzulegen und auszuhändigen sowie Wechsel 
herauszugeben. Außerdem hat der Kunde uns den Zutritt 
zu den noch in seinem Besitz befindlichen Vorbehaltswa-
ren zu gestatten und eine genaue Aufstellung der Waren 
zu übersenden, die Ware auszusondern und herauszuge-
ben.  
(6) Übersteigt der realisierbare Wert der einbehaltenen 
Sicherheiten 25 %, so werden wir auf Verlangen des 
Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. Die 
Beweislast, dass die einbehaltenen Sicherheiten 25 % 
übersteigen, trägt der Kunde.  
(7) Der Kunde hat den Liefergegenstand während des Ei-
gentumsvorbehalts in ordnungsgemäßen Zustand zu hal-
ten und alle erforderlichen bzw. vorgesehenen  Wartungs- 
und Instandsetzungsarbeiten unverzüglich ausführen zu 
lassen. 
§ 5 Vergütung 
(1) Der angebotene Preis ist bindend. Preisangaben ver-
stehen sich zuzüglich Umsatzsteuer und gelten ab Werk 
ohne Verpackung. Werden zwischen Abschluss und Erfül-
lung des Vertrages Steuern, Zölle, Frachten, Gebühren 
oder Ausgaben erhöht oder neu eingeführt, sind wir be-
rechtigt, den Kaufpreis entsprechend zu erhöhen, wenn 
seit dem Vertragsschluss bereits vier Monate verstrichen 
sind oder der Vertragspartner Kaufmann ist. Die Preise 
gelten vom Tage des Vertragsschlusses an vier Monate. 
Bei Vereinbarung einer Lieferfrist von mehr als vier Mo-
naten bzw. bei Dauerschuldverhältnissen, die länger als 4 
Monate andauern, sind wir berechtigt, zwischenzeitlich 
für die Beschaffung/Lieferung eingetretene Kostensteige-
rungen einschließlich der durch Gesetzesänderungen be-
dingten (z.B. Erhöhung der Umsatzsteuer) durch Preiser-
höhungen in entsprechendem Umfang an den Kunden 
weiterzugeben.  
(2) Wir sind berechtigt, eine angemessene Abschlagszah-
lung zu fordern, soweit die Forderung nicht anderweitig 
ausreichend gesichert ist. Dies gilt nicht nur bei in sich 
geschlossenen Teilleistungen. 
(3) Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware in-
nerhalb von 10 Tagen den Kaufpreis zu zahlen. Nach Ab-
lauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. 
Der Kunde hat während des Verzugs die Geldschuld in 
Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir 
behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nach-
zuweisen und geltend zu machen. 
(4) Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden 
oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein 
Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenan-
spruch auf dem selben Vertragsverhältnis beruht. 

§ 6 Gefahrübergang 
(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälli-
gen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, 
beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an 
den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Aus-
führung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
auf den Kunden über. 
(2) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im 
Verzug der Annahme ist. 
§ 7 Gewährleistung 
(1) Wir leisten für Mängel zunächst nach unserer Wahl 
Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzliefe-
rung/Neuherstellung.  
(2) Beim Verkauf gebrauchter Maschinen, Geräte oder 
Teile leisten wir keine Gewähr wegen etwaiger Sach-
mängel.  Für vom Kunden geliefertes oder auf Grund von 
ihm vorgegebener Spezifikation beschafftes Material so-
wie für vom Kunden vorgegebene Konstruktionen leisten 
wir ebenfalls keine Gewähr.  
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde 
grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergü-
tung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags 
(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Ver-
tragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Män-
geln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
(4) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass 
dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersu-
chungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachge-
kommen ist. Kunden müssen uns im Übrigen offensichtli-
che Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab 
Empfang der Ware / des Werkes schriftlich anzeigen; an-
dernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsan-
spruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Be-
weislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbe-
sondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der 
Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der 
Mängelrüge. 
(5) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sach-
mangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt 
vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenser-
satzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde 
nach gescheiteter Nacherfüllung Schadensersatz, ver-
bleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar 
ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz 
zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. 
Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig 
verursacht haben. 
(6) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Abliefe-
rung der Ware / Abnahme des Werkes/Reparatur-
gegenstandes. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den 
Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Absatz 3 dieser 
Bestimmung) bzw. bei Mängeln, die ein Bauwerk bzw. ein 
Werk, das in der Erbringung von Planungs- und Überwa-
chungsleistungen hierfür besteht, betreffen. 
(7) Es gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur 
die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. 
Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des 
Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Be-
schaffenheitsangabe der Ware dar. 
(8) Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, 
sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Mon-
tageanleitung verpflichtet, und dies auch nur dann, wenn 
der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen 
Montage entgegensteht. 
(9) Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns 
nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 
(10) Unberührt von den vorstehenden Absätzen bleiben 
Rückgriffsansprüche eines Unternehmers (§§ 478, 479 
BGB), soweit nicht Rügepflichten, insbesondere nach Ab-
satz 3 dieser Bestimmung, verletzt sind.   
§ 8 Haftungsbeschränkungen 
(1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt 
sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware / des 
Werkes vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelba-
ren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahr-
lässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertre-
ter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern 
haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentli-
cher Vertragspflichten nicht. 
(2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen 
nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter 

gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zure-
chenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei 
Verlust des Lebens des Kunden.  
(3) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines 
Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der 
Ware / des Werkes/Reparaturgegenstandes. Dies gilt 
nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, so-
wie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesund-
heitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.  
§ 9 Besonderheiten beim Einkauf durch uns 
(1) Im Fall des Lieferverzuges oder endgültigen Nichtlie-
ferung seitens des Lieferanten hat dieser eine Schadens-
pauschale in Höhe von 20 % des Einkaufspreises der 
Waren, mit deren Lieferung er in Verzug geraten ist bzw. 
deren Lieferung endgültig nicht erfolgt, an uns zu zahlen. 
Die Schadensersatzzahlung ist entsprechend höher oder 
niedriger, wenn wir einen höheren oder der Lieferant ei-
nen niedrigeren Schaden nachweist. 
(2) Setzt uns der Lieferant, nachdem wir bereits in Ver-
zug geraten sind, eine angemessene Nachfrist mit Ableh-
nungsandrohung, ist er nach dem fruchtlosem Ablauf die-
ser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; 
Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe 
des vorhersehbaren Schadens stehen dem Lieferanten nur 
zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit beruht; im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung auf 
50 % des eingetretenen Schadens begrenzt. Diese Haf-
tungsbegrenzung gilt jedoch nicht, wenn ein kaufmänni-
sches Fixgeschäft vereinbart wurde.  
(3) Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemesse-
ner Frist zu prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie in-
nerhalb einer Frist von 2 Wochen beim Lieferanten ein-
geht.  
(4) Gewährleistungsansprüche stehen uns ungekürzt zu. 
(5) Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich ver-
einbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, ge-
rechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 2 % 
Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungser-
halt netto. 
(6) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden ver-
antwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von Scha-
densersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern frei-
zustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Or-
ganisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis 
selbst haftet. In diesem Rahmen ist der Lieferant auch 
verpflichtet, etwaige Aufwendungen zu erstatten, die sich 
aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchge-
führten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang 
der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir 
den Lieferanten - soweit möglich und zumutbar - unter-
richten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben.  
(7) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang 
mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden. 
Werden wir von einem Dritten deshalb in Anspruch ge-
nommen, ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes An-
fordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind 
nicht berechtigt, mit dem Dritten - ohne Zustimmung des 
Lieferanten - irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, 
insbesondere einen Vergleich abzuschließen. Diese Frei-
stellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Auf-
wendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise 
erwachsen.  
§ 10 Schlussbestimmungen 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine An-
wendung. 
(2) Ist der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen, ist, sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt, unser Geschäftssitz Erfüllungsort 
und Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, unseren 
Vertragspartner auch an dessen Gerichtstand zu verkla-
gen. 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit 
dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise un-
wirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt wer-
den, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen 
möglichst nahe kommt. 


